
A1697 August 19 . , Litzelshausen
SCHREIBEN VOM OBERVOGT[VON STECKBORN] , JOHANN HEINRICH KÖHLER,

AN DEN LANDVOGT IM OBERN UND UNTERN THURGAU, [BEAT JA¬
KOB II . ] 1 ZURLAUBEN VON GESTELENBURG, OBERSTWACHTMEI¬
STER UND [GROSS] RAT [DER STADT ZUG]2 , FRAUENFELD

"71laehdeme ich verspühren muess, dass die Steckhborer auss Jkrem angewohnten
unrüehigen humor Meinen hochgeehrten Herrn wegen dess bekanten bawwesens so
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3
der burgermaister [ Hans Ulrich ] Hausmann under handen , mit derley

berichten behelligen , dass Sie auss einer Muckhen einen Eléphant , und mithin

die Jhro hoch fürstliche Gnaden [ dem Bischof von Konstanz , Marquard Rudolf

Rodt von Bussmannshausen - Steckbom gehörte zur bi¬

schöflich konstanz . Herrschaft Reichenau - ] zustehende Hidergerichtliche Jura

gar Zueliminieren suchen , als habe eine nothwendigkeit zu sein erachtet , mei¬

nem . . . Herrn Landtvogt mit abstrahierung aller weithläuffigkeit nuhr circa

substantialia dise information Zegeben , als ich auss der Sachen umbständen

wahrgenormen , dass die Contradiction disses bawes in deme bestanden , dass der

burgerschafft vorgeben worden , ob wolte der burgermaister Haussmann sin ärck-

her oder Vorschuss von etlich schuechen weith hinauss bawen , diser aber es

nicht geständig wäre , sondern seinem vermelden nach keinen schuech antreffe,

Zu deme wäre dass alte hauss oberhalb mehr dann nach einmahl soweith hervor-

gangen , deme Er aber aniezo abgebrochen 3 und in der mitleren Contingnation

allein halb sovil habe vorschiessen lassen 3 deme mann aber keinen glauben

geben wolte ; dahero 3 und damit man umb so ehender und besser in rem praesen¬

tem gehn , und die sach umb so leichter Zudecidieren wissen könte 3 habe das

newe gebäwlin (iedoch mit expresser réservation , wann die sach widerig er¬

funden wurde , so dann wider abgebrochen werden solte ) aufzurichten gestattet,

und da solches so weith geschehen , dass man solches erkennen könte , hab ich

mich nacher Steckboren begeben , umb dass nit allein ich , sonder Eine gesambte

burgerschafft den augenschein einnerronen könte , Hach welchem ich eine Gemeind

Zuversamblen gedachte , damit ich ein ieden darüber vernemmen könte , weilen

aber wegen vorhabenden Veldgeschäfften die entschuldigung geschehen , so hab

ich von hauss Zu hauss herumb geschickht , und sagen lassen , weilen ich bey

diser köstlichen Zeit niemanden in seiner Veldtarbeit verhinderlich sein wol¬

te , so könne hiemit ein ieder innerhalb Zway tagen , wann Er wegen dises baw-

wesens etwas einzuwenden habe , dem Stattamman Zu Steckhboren [ Johann Chri¬

stoph H a n h a r t ] in seiner behausung wissend machen , allein , wie diser

mich dato berichtet , so ist under solcher Zeit Keiner Zu Jhme Kommen, welcher

wass wideriges eingewendet hete , wohl aber , wie Zuvememmen , thuet Ein und

anderer , die ich wohl Zubenambsen wüste , auf seinem hievorigen Caprizio ver¬

harren , und geflissener dingen suchen , die sach , welche ahn Jhr selbsten der

müeh lang nit werth ist , in eine grose weithläuffigkeit Zuziehen ; Und wann

dann ess auf eine solche weiss hinauss lauffen solte , Sihe ich nit , wass Jhro

hochfürstlich Gnaden . . . als der Enden Gerichtsherren ahn seinen Hiderge-

richtlichen Juribus überbleiben , sondern alles in libero arbitrio dergleichen



unrüehigen underthanen stehn wurde * Es ist diser Leüthen privat passion wrib

so mehrer auss deme abzunemmen , dass von der Zeit dess vorsohüzenden Verbotts

der ärekhlen [ =Erker ] Zubawen 3 underdessen underschidliche von 3 bis 4 sehuech

weith ohne ainige aontradiction seint gebawen worden 3 da es aber aniezo nuhr

8 Zohl 3 oder in erwegung wie dass alte gebäw gewesen 3 respective gar nichts

antrifft , und aber von seithen dess Gerichtsheren darin consentiert worden 3

so ist dass fewr im dach 3 und wehrt mann über Kopf und hals 3 dass die Eider-

gerichtliche authoritet und gewalt nit empor kommen möge ; Welches ich wie

gemelt 3 pro nunc nuhr sübstantialiter pro informatione übersehreiben , dass

weitere und mehrere aber nur bis zu seiner Zeit reservieren wollen " .

1 ) Fälschlicherweise Johann Beat Zurlauben genannt.
2 ) Fälschlicherweise als Zuger Stadt - und Amtsrat bezeichnet.
3 ) Bei der Identifikation des Bürgermeisters und Stadtammanns von Steckborn

war uns in freundlicher Weise Staatsarchivarin Dr . V. Jacobi , Frauenfeld,
behilflich.

Original , Siegel flachgedrückt - AH 63 , 358 - 359 - Blatt 358a V leer
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